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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.08.1994

Norm

StPO §258 Abs1

StPO §281 Abs1 Z5 C

Rechtssatz

Eine Substituierung unmittelbar vor dem erkennenden Gericht gewonnener Beweisaussagen durch die Verantwortung

desselben Zeugen in einem anderen Verfahren als Beschuldigter kommt schon deswegen nicht in Betracht, weil er als

Beschuldigter keiner Wahrheitspflicht unterliegt.
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